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KURZE BEGRÜNDUNG

Ihr Verfasser der Stellungnahme unterstützt die Ziele der Verringerung der Verwaltungslasten 
und -kosten, der Verbesserung der Qualität der Rechtsetzung und der Aktualisierung der 
bestehenden Vorschriften, um sie eindeutiger zu gestalten. Ferner ist ihr Verfasser der 
Ansicht, dass die neue Technologie voll und ganz ausgeschöpft werden sollte, um die 
Verwaltungslasten und -kosten zu reduzieren. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die 
Internet-Nutzungsdichte in den meisten EU-Ländern immer noch unter 50 % liegt. Sind die 
Informationen nur auf einer einzigen elektronischen Plattform zugänglich, dann werden einige 
Unionsbürger, die keinen Internetzugang haben können oder die Verwendung traditionellerer 
Formen der Kommunikation bevorzugen, nicht in der Lage sein, Informationen über 
Gesellschaften in ihrer Region zu erhalten. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, unter bestimmten Voraussetzungen für die Offenlegung von 
Informationen mit weiteren zusätzlichen Mitteln zu sorgen.

Sowohl die Erste Gesellschaftsrechtrichtlinie als auch die Elfte Gesellschaftsrechtrichtlinie 
wurden als geeignet für eine Vereinfachung im Schnellverfahren befunden.

Bei der Ersten Gesellschaftsrechtrichtlinie betrifft es vor allem die Verpflichtung der 
Gesellschaften, in den nationalen Amtsblättern bestimmte Informationen zu veröffentlichen, 
die in die Handelsregister der Mitgliedstaaten einzutragen sind. Dies gilt insbesondere für 
Angaben zur Unternehmensgründung, spätere Änderungen dieser Angaben und den 
Jahresabschluss, der jährlich zu veröffentlichen ist. In den meisten Fällen entstehen den 
Gesellschaften durch diese Veröffentlichung im nationalen Amtsblatt zusätzliche Kosten, 
ohne dass in Zeiten, in denen die Handelsregister ihre Informationen online zur Verfügung 
stellen, ein echter Mehrwert geschaffen wird.

Bei der Elften Gesellschaftsrechtrichtlinie geht es vor allem um die nationalen rechtlichen 
Anforderungen an die Übersetzung von Unterlagen, die in das Register der 
Zweigniederlassung einzutragen sind. Bei der Registrierung einer Zweigniederlassung müssen 
Gesellschaften bestimmte in ihrer Akte im Gesellschaftsregister enthaltene Informationen 
auch in das Register der Zweigniederlassung eintragen lassen. Dies verursacht den 
Gesellschaften oftmals doppelte Kosten, da sie nicht nur die Übersetzung bestimmter 
Unterlagen in die Sprache des Mitgliedstaats, in dem die Zweigniederlassung belegen ist, 
sicher stellen müssen, sondern mitunter auch übertriebene Anforderungen bezüglich der 
Beglaubigung und/oder notariellen Beglaubigung der Übersetzung einzuhalten haben.

Ihr Verfasser ist der Ansicht, dass einige rechtliche Verpflichtungen zur Bereitstellung von 
Informationen unnötig zeitaufwendig, zu kompliziert oder sinnlos geworden sind. Durch die 
Verringerung unnötiger Berichts-, Übersetzungs- und Beglaubigungspflichten werden die 
Produktionskosten gesenkt und zusätzliche Investitionen und Innovationen möglich, die 
ihrerseits zur Verbesserung der Produktivität und der gesamten Wettbewerbsfähigkeit führen 
sollten.

Deshalb unterstützt ihr Verfasser den Kommissionsvorschlag. Ihr Verfasser hebt jedoch 
hervor, dass sich die Vereinfachung und Verringerung der Verwaltungslasten und -kosten 
nicht nachteilig auf Sprachqualität, kulturelles Erbe und Vielfalt auswirken dürfen. In diesem 
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Zusammenhang muss nach Ansicht ihres Verfassers das Konzept der Mehrsprachigkeit der 
Gemeinschaft in der endgültigen Fassung der Richtlinie hervorgehoben werden muss.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Um eine kostenwirksame 
Veröffentlichung zu gewährleisten, die den 
Nutzern einen leichten Zugang zu den 
Informationen ermöglicht, sollten die 
Mitgliedstaaten die obligatorische Nutzung 
einer zentralen elektronischen Plattform 
vorschreiben. Auch sollten sie 
sicherstellen, dass diese Veröffentlichung 
und etwaige zusätzliche 
Veröffentlichungspflichten, die sie den 
Unternehmen in diesem Zusammenhang 
auferlegen, diesen keinerlei spezifische 
Kosten verursachen, die eventuell zu den 
bereits für die Einträge in das Register 
entstehenden hinzukommen könnten.

(6) Um eine kostenwirksame 
Veröffentlichung zu gewährleisten, die den 
Nutzern einen leichten Zugang zu den 
Informationen ermöglicht, sollten die 
Mitgliedstaaten die obligatorische Nutzung 
einer zentralen elektronischen Plattform 
vorschreiben. Da es in einigen 
Mitgliedstaaten keinen flächendeckenden 
Internetzugang gibt können die 
Mitgliedstaaten darüber hinaus die 
Veröffentlichung auch mit anderen 
Mitteln veranlassen. Auch sollten sie 
sicherstellen, dass diese Veröffentlichung 
und etwaige zusätzliche 
Veröffentlichungspflichten, die sie den 
Unternehmen in diesem Zusammenhang 
auferlegen, diesen keinerlei spezifische 
Kosten verursachen, die eventuell zu den 
bereits für die Einträge in das Register 
entstehenden hinzukommen könnten, 
außer wenn sich solche Kosten auf genau 
festgelegte und objektive Kriterien stützen, 
um zu gewährleisten, dass die 
Unionsbürger besser informiert werden.
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Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip 
sollten die Mitgliedstaaten in der Lage 
sein, andere Formen der 
Veröffentlichungspflichten weiterhin 
gelten zu lassen, insbesondere im 
Interesse der Rechts- und 
Informationssicherheit und im Hinblick 
auf die nationalen Erfordernisse und 
Praktiken. Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit haben, die Kosten für solche 
Veröffentlichungspflichten mit einer 
einmaligen Gebühr abzudecken.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1
Richtlinie 68/151/EWG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die in Artikel 2 bezeichneten Urkunden 
und Angaben sind über eine zentrale 
elektronische Plattform bekanntzugeben, 
über die die Informationen chronologisch 
abrufbar sind.

4. Die in Artikel 2 bezeichneten Urkunden 
und Angaben sind über eine zentrale 
elektronische Plattform bekanntzugeben, 
über die Informationen im 
Zusammenhang mit der Gesellschaft 
chronologisch und thematisch abrufbar 
sind. Die Mitgliedstaaten können ferner 
verlangen, dass die Unterlagen mit 
anderen Mitteln veröffentlicht werden.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1
Richtlinie 68/151/EWG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass den 
Unternehmen aus der Pflicht zur 
Veröffentlichung der zuvor genannten 
Urkunden und Angaben über eine zentrale 
elektronische Plattform oder für eine 
sonstige diesbezüglich von den 
Mitgliedstaaten zusätzlich vorgeschriebene 
Veröffentlichungspflicht keine 
spezifischen Kosten entstehen.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass den 
Unternehmen aus der Pflicht zur 
Veröffentlichung der zuvor genannten 
Urkunden und Angaben über eine zentrale 
elektronische Plattform oder für eine 
sonstige diesbezüglich von den 
Mitgliedstaaten zusätzlich vorgeschriebene 
Veröffentlichungspflicht keine 
spezifischen Kosten entstehen, außer wenn 
sich solche Kosten auf genau festgelegte 
und objektive Kriterien stützen, um zu 
gewährleisten, dass die Unionsbürger 
besser informiert werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1
Richtlinie 68/151/EWG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a – Einleitung (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Dieser Absatz lässt die Möglichkeit der 
Mitgliedstaaten unberührt, 

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1
Richtlinie 68/151/EWG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a – Spiegelstrich 1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Kosten für die Veröffentlichung 
einschließlich der für die Einrichtung und 
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den Betrieb der zentralen elektronischen 
Plattform den Gesellschaften 
aufzuerlegen;

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1
Richtlinie 68/151/EWG
Artikel 3 – Absatz 4 - Unterabsatz 2 a – Spiegelstrich 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– auch weiterhin andere 
Veröffentlichungspflichten, insbesondere 
im Interesse der Rechts- und 
Informationssicherheit und im Hinblick 
auf nationale Erfordernisse und 
Praktiken, gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip vorzusehen;

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1
Richtlinie 68/151/EWG
Artikel 3 – Absatz 4 – Unterabsatz 2 a – Spiegelstrich 3 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– die Kosten für die Einrichtung und den 
Betrieb der zentralen elektronischen 
Plattform oder für alle weiterhin 
geltenden zusätzlichen 
Veröffentlichungspflichten in einer 
einmaligen Gebühr an die Gesellschaften 
weiterzugeben.
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